
Beschluss: 
 
Die Verwaltung hat für die heutige Sitzung neben dem TOP 37 „Beschlussfassung über Ein-
wendungen gegen die Niederschrift über die am 11.02.2020 unter Ausschluss der Öffentlich-
keit beratenen Tagesordnungspunkte“ 18 weitere Tagesordnungspunkte identifiziert, bei 
denen Ausschlussgründe vorliegen. 
 
Ursprünglich war auch für TOP 45 (Städtische Beteiligungen: Wirtschaftsagentur Neumüns-
ter GmbH hier. Festsetzung einer Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat) der Aus-
schluss der Öffentlichkeit vorgesehen. Dieser ist rechtlich aber nicht begründet, so dass der 
TOP in öffentlicher Sitzung zu beraten ist. 
 
Bei TOP 38 geht es um eine Personalangelegenheit, die sich auf eine konkrete Person be-
zieht. 
 
Bei den TOPs 39 bis 44 geht es um die Niederschlagung von Abgaben und Entgelten. Die 
Daten unterliegen dem Steuergeheimnis nach § 30 AO. 
 
Bei den TOPs 46 bis 54 geht es um Rechtsgeschäfte mit Unternehmen, bei denen Informa-
tionen über wirtschaftliche Verhältnisse in die Beratung mit einbezogen werden könnten. 
 
Bei den TOPs 55 bis 57 geht es um Grundstücksangelegenheiten. 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die TOPs 37 bis 57 - ausgenommen TOP 45 - unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten. Die TOPs 53 und 58 sind für Mitteilungen vorge-
sehen. 
 


